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1. Anlass und Ausgangslage 

Anlass Im Zuge der Überarbeitung der Hochwassergefahrenkarte ergab sich 
eine neue Situation im Bereich des Stadtteils Orschweier. Ein Teil  
der östlichen Ortsrandbebauung ist als Überschwemmungsfläche 
HQ100 ausgewiesen.  

Mit dem Bau eines Hochwasserschutzdamms an der östlichen Orts-
randbebauung von Orschweier soll die Hochwassergefährdung durch 
ein HQ100-Überschwemmungsereignis in der bebauten Ortslage von 
Orschweier entfallen. 

  Lage des Vorhabengebiets 

 

Abbildung 1: Lage des Vorhabengebiets 
 

Der geplante Hochwasserschutzdamm soll entlang des östlichen 
Ortsrandes von Orschweier verlaufen. Betroffen sind die Flurstücke 
1721, 1784 und 2048.  
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2. Rechtliche und planerische Vorgaben, Prüfmethoden, 
Datenbasis 

2.1 Rechtliche Grundlagen 

Eingriffsregelung  

gemäß BNatSchG  
und NatschG 

Eingriffe in Natur und Landschaft sind gemäß § 14 Abs. 1 Bundesna-
turschutzgesetz (BNatSchG)  

„Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder 
Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung 
stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funkti-
onsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheb-
lich beeinträchtigen können.“ 

Ergänzend zu dieser allgemeinen Formulierung hebt das Natur-
schutzgesetz Baden-Württemberg (NatSchG) in § 14 einige Eingriffe 
besonders hervor. Als Eingriffe können demnach insbesondere gel-
ten: 

 „im Außenbereich die Errichtung oder wesentliche Änderung von 
baulichen Anlagen und anderen Anlagen und Einrichtungen im 
Sinne der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO), 

 im Außenbereich die Errichtung oder wesentliche Änderung von 
Straßen, Wegen und sonstigen Verkehrsflächen, 

 die Beseitigung, die Anlage, der Ausbau oder die wesentliche 
Änderung von Gewässern, 

 die Beseitigung oder wesentliche Änderung von landschaftsprä-
genden Hecken, Baumreihen, Alleen, Feldrainen und Feldgehöl-
zen.“ 

§ 15 Abs. 1 und 2 BNatSchG verpflichten den Verursacher eines Ein-
griffs, vermeidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen und unver-
meidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) 
oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen ist eine Beein-
trächtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des 
Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das 
Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu ge-
staltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die be-
einträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen 
Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Land-
schaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist. Abweichend vom 
BNatSchG gilt gemäß § 15 Abs. 1 NatSchG eine Ersatzmaßnahme 
auch dann als im betroffenen Naturraum gelegen, wenn sie auf dem 
Gebiet der von dem Eingriff betroffenen Gemeinde oder in dem 
nächstgelegenen benachbarten Naturraum dritter Ordnung durchge-
führt wird.  

Entsprechend § 15 Abs. 2 NatschG sind bei der Festlegung von 
Maßnahmen auch sonstige naturschutzfachliche Planungen zu be-
rücksichtigen und der Biotopverbund ist zu stärken. 

Der Verursacher bzw. dessen Rechtsnachfolger ist dafür verantwort-
lich, die notwendigen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auszufüh-



 
  

Stadt Mahlberg, Hochwasserschutz „Im Grün“, Landschaftspflegerischer Begleitplan 3 
Stand: 23.07.2021 

ren, in dem jeweils erforderlichen Zeitraum zu unterhalten und recht-
lich zu sichern (§ 15 Abs. 4 BNatSchG). 

Landschaftspflegerischer 
Begleitplan 

Wird durch eine Planung ein Eingriff in Natur und Landschaft vorbe-
reitet, ist der Verursacher gemäß § 17 Abs. 4 BNatSchG verpflichtet,  

„zur Vorbereitung der Entscheidungen und Maßnahmen zur Durch-
führung des § 15 in einem nach Art und Umfang des Eingriffs ange-
messenen Umfang die für die Beurteilung des Eingriffs erforderlichen 
Angaben zu machen, insbesondere über 

1. Ort, Art, Umfang und zeitlichen Ablauf des Eingriffs sowie 

2. die vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich 
und zum Ersatz der Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 
einschließlich Angaben zur tatsächlichen und rechtlichen Verfügbar-
keit der für Ausgleich und Ersatz benötigten Flächen.“ 

Artenschutzrecht Die artenschutzrechtlichen Belange im Zusammenhang mit dem 
Planvorhaben werden in einer gesonderten speziellen artenschutz-
rechtlichen Prüfung detailliert behandelt und geprüft. Die aus arten-
schutzrechtlichen Gründen erforderlichen Vermeidungs- und CEF-
Maßnahmen wurden in das Maßnahmenkonzept des vorliegenden 
LBP integriert. 

 

2.2 Geschützte Bereiche 

Landschaftsschutzgebiet/ 

Biosphärenreservate 

Das nächstgelegene Landschaftsschutzgebiet beginnt in über 5 km 
Entfernung. Eine Betroffenheit kann somit mit hinreichender Sicher-
heit ausgeschlossen werden. Biosphärengebiete sind im Vorhaben-
gebiet und dessen Umfeld nicht ausgewiesen. 

Gesetzlich geschützte  
Biotope 

Das nächstgelegene gesetzlich geschützte Biotop liegt in über 500 m 
Entfernung. Eine Betroffenheit kann somit ausgeschlossen werden.  

Natura 2000-Gebiete Das nächstgelegene FFH-Gebiet beginnt in ca. 2,5 km und das 
nächstgelegene Vogelschutzgebiet in ca. 4,7 km Entfernung. Eine 
Betroffenheit der NATURA 2000-Gebiete kann somit mit hinreichen-
der Sicherheit ausgeschlossen werden.  

Naturschutzgebiete Das nächstgelegenen Naturschutzgebiet liegt in über 3 km Entfer-
nung. Eine Betroffenheit kann somit mit hinreichender Sicherheit 
ausgeschlossen werden.  

Nationalparke /  
Nat. Naturmonumente 

Nationalparke oder Naturmonumente sind im Vorhabengebiet und 
dessen Umfeld nicht ausgewiesen.  

Naturdenkmäler Naturdenkmäler sind im Vorhabengebiet und dessen Umfeld nicht 
ausgewiesen. 

Geschützte Landschafts-
bestandteile inkl. Alleen 

Geschützte Landschaftsbestandteile sind im Vorhabengebiet und 
dessen Umfeld nicht ausgewiesen. 

Heilquellen- / 
Wasserschutzgebiete / 
Hochwasserrisiko- / Über-
schwemmungsgebiete 

Eine Neuberechnung der HQ100-Überflutungsflächen hatte zur Fol-
ge, dass Teile der östlichen Randbebauung von Orschweier innerhalb 
von HQ100-Überflutungsflächen liegen. Dies macht die hier be-
schriebene Maßnahme, nämlich die Errichtung eines Hochwasser-
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schutzdammes erforderlich.  

Das Wasserschutzgebiet „LAHR ‚Kaiserwald‘ (Zone IIIB), WSG-Nr.-
Amt: 317307“ beginnt in etwa 280 m in nordwestlicher Richtung und 
das Wasserschutzgebiet „MAHLBERG, WSG-Nr-Amt: 317153“ be-
ginnt in etwa 500 m Entfernung in östlicher Richtung.  

Gebiete, in denen Umwelt-
qualitätsnormen der EU 
überschritten sind 

Nicht betroffen. 

Gebiete mit hoher  
Bevölkerungsdichte 

Nicht betroffen. 

Denkmäler / Boden-
denkmäler / archäologisch 
bedeutende Landschaften 

Nicht vorhanden. 

Regionalplan Der geplante Damm liegt am Rand / knapp außerhalb eines regiona-
len Grünzugs (s. Abbildung 2). Ein Damm mit einer Aufstandsbreite 
von ca. 7 m in Randlage eines regionalen Grünzugs kann aufgrund 
der maßstabsbedingten Darstellungsungenauigkeit des Regionalen 
Grünzugs nicht mit hinreichender Genauigkeit einer Lage im Regio-
nalen Grünzug zugeordnet werden. Des Weiteren steht der Bau eines 
(<) 1 m hohen Damms den Zielsetzungen des Regionalen Grünzugs 
nicht substanziell entgegen. 

 

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Regionalplan mit dem regionalen Grünzug, 
um Orschweier verläuft. (Quelle: Geoportal Raumordnung BW) 

Vorhandene Planungen / 
Festsetzungen 

Das Flurstück 2048 (ehemals 1779) wird im Bebauungsplan „Kirchen-
feld IV“ als öffentliche Grünfläche festgelegt. Dort wird der Erhalt des 
vorhandenen Streuobstbestands sowie die Pflanzung von vier weite-
ren hochstämmigen Obstbäumen festgesetzt. 

 

2.3 Prüfmethoden 

Allgemein Im Rahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplans werden die 
durch das planerische Vorhaben ausgelösten erheblichen Beeinträch-
tigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes ermittelt. 
Unter Naturhaushalt sind gem. § 7 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG die Natur-
güter Boden, Wasser, Luft, Klima, Tiere und Pflanzen sowie das Wir-
kungsgefüge zwischen ihnen zu verstehen. 
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Bewertung Die Bewertung der Naturgüter wird zuerst für den Ist-Zustand (Funk-
tionsbewertung der einzelnen Naturgüter) durchgeführt und anschlie-
ßend für den Zustand nach dem geplanten Eingriff bzw. der Beein-
trächtigung (Tab. 1). 

 Tabelle 1: Wertungsstufen bei der Beurteilung des Ist-Zustands 

Leistung / 
Funktion 

keine/ 
sehr gering 

gering  mittel hoch 
sehr 
hoch 

 

  

 Bei der Bewertung des Eingriffs gibt § 14 Abs. 1 BNatSchG vor, zwi-
schen erheblichen und unerheblichen Beeinträchtigungen zu unter-
scheiden. Um das Maß der Beeinträchtigung zu beschreiben, und für 
die Bemessung möglicher Maßnahmen zur Vermeidung, zur Vermin-
derung, zum Ausgleich und zum Ersatz bedarf es aber einer weiter-
gehenden Differenzierung. In diesem LBP werden dazu fünf Bewer-
tungsstufen angewandt (Tab. 2). 

 
 

Tabelle 2: Wertungsstufen bei der Beurteilung des Eingriffs 

Maß der Beeinträch-
tigung  

keine/ 
sehr gering 

gering  mittel hoch 
sehr 
hoch 

Bewertung der Be-
einträchtigung 

     erheblich 
 

 
 

Bei der Beurteilung der vorhabenbedingten Auswirkungen wird unter-
schieden in: 

 erhebliche Beeinträchtigung 

 unerhebliche oder keine Beeinträchtigung 

 positive Auswirkung. 

Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanzierung 

Den ermittelten Eingriffen werden die erarbeiteten Maßnahmen zum 
Ausgleich und zum Ersatz gegenübergestellt. Diese Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanzierung erfolgt getrennt nach den einzelnen Naturgü-
tern: 

 verbal-argumentative Beurteilung für alle Naturgüter (Wasser, 
Boden, Klima / Luft, Tiere und Pflanzen, Landschaftsbild) 

 zusätzlich Ökopunkte-Bilanzierung für die Naturgüter „Tiere und 
Pflanzen“ und „Boden“; hierfür wird die Bewertungsmethode der 
Ökokonto-Verordnung (ÖKVO) des Landes Baden-Württemberg 
verwendet. 

 Die Bilanzierung für das Naturgut „Tiere und Pflanzen“ erfolgt 
demnach anhand der Biotoptypen (Anlage 2, Abschnitt 1 und Ta-
belle 1 der ÖKVO). Danach wird jedem vorkommenden Biotoptyp 
ein Ökopunkte-Wert zugewiesen. Hohe Punktwerte stehen dabei 
für eine hohe ökologische Wertigkeit, niedrige Zahlen für eine ge-
ringe ökologische Wertigkeit. Der Punktwert wird anschließend 
mit der Fläche, die der Biotoptyp einnimmt, multipliziert. Die so für 
jeden vorkommenden Biotoptypen ermittelten Punktwerte werden 
summiert, sodass sich ein Gesamtwert der Bestandssituation 
ergibt. Ebenso wird ein Gesamtwert der Planungssituation ermit-
telt. Dazu muss zuvor abgeschätzt werden, welche Biotoptypen 

unerheblich 
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sich aufgrund der Planung vermutlich einstellen werden.  

 Die Bilanzierung des Naturguts „Boden“ erfolgt demnach anhand 
der Bodenfunktionen (Anlage 2, Abschnitt 3 und Tabelle 3 der 
ÖKVO). Dabei werden die vier Bodenfunktionen „Natürliche Bo-
denfruchtbarkeit“, „Ausgleichskörper im Wasserkreislauf“, „Filter 
und Puffer für Schadstoffe“ sowie „Sonderstandort für naturnahe 
Vegetation“ entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit bewertet. Wie 
bei den Biotoptypen lässt sich ein Punktwert pro Flächeneinheit 
im Ist-Zustand sowie im Planzustand ermitteln. 

Bei den Naturguts "Boden" und "Biotoptypen“ ergibt die Gegenüber-
stellung von Bestands- und Planungswert i. d. R. ein Defizit an Wert-
punkten (Ausgleichsbedarf), das den Umfang der nötigen ökologi-
schen Ausgleichsmaßnahmen vorgibt.  

 

2.4 Datenbasis 

Verwendete Daten Folgende Datenquellen wurden für den vorliegenden LBP verwendet: 

 LGRB Kartenviewer online: http://mps.lgrb-bw.de 

 Kartendienst der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg 
(LUBW) https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/  

 Kartendienst des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Berg-
bau (LGRB): http://maps.lgrb-bw.de/  

 Bodenschätzungsdaten der betroffenen Flurstücke (Quelle: LRA, 
Oktober 2020) 

 Geländebegehung durch faktorgruen am 04.09.2019 und am 
23.07.2020 

 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (faktorgruen 2020) 

 Geotechnisches Gutachten – Bodengutachten durch GeoSoluti-
ons Consulting GmbH 09.11.2020 

 

3. Beschreibung der Planung 

3.1 Größe, Art und Umfang des Vorhabens 

Größe Der Regelquerschnitt ist in Abbildung 3 dargestellt. Die Dammkrone 
soll zukünftig befahrbar sein und wird aus diesem Grund mit einem 
Schotter-Splitt-Sandgemisch überdeckt. Eine neue Vollversiegelung 
ist nicht vorgesehen.  

Die Bachstraße wird im Bereich des Damms angehoben und somit an 
die Höhe des Dammes angepasst. Die Böschungsbereiche werden 
nach der Fertigstellung wieder begrünt. 

Der Hochwasserschutzdamm soll folgende Maße aufweisen. 

- Länge: ca. 300 m 

- Breite: max. 6 m am Fuß und 3 m an der Dammkrone 

- Höhe: Ca. 1 m über Gelände. Bei der Dammhöhe ist ein Frei-
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bord von 50 cm berücksichtigt. 

- westlich des südlichen Dammabschnitts wird ein unbefestigter  
3 m breiter Dammschutzstreifen angelegt. 

 

Abbildung 3: Regelquerschnitt des Dammes 

 

3.2 Wirkfaktoren der Planung 

Baubedingt Im Zuge der Umsetzung der genannten Maßnahmen treten folgende 
baubedingten Wirkfaktoren ein: 

 Durch den Einsatz von Baumaschinen erhöhte Schall-, Staub- 
und Geruchsemissionen sowie Erschütterungen  

 Abgrabungen und Aufschüttungen, Bodenmodellierung 

 Baubedingte, temporäre Inanspruchnahme von Flächen (Lager 
etc.) 

 Beseitigung von Vegetation und damit von Habitatstrukturen 

 Abfall im Sinne von extern zu entsorgendem Bodenmaterial wird 
nicht erzeugt. Überschüssiges Bodenmaterial wird gemäß KrWG 
z.T. wiederverwendet und/ oder fachgerecht entsorgt. 

Anlagebedingt  Dauerhafte Flächeninanspruchnahme / -umnutzung durch Damm 

 Teilversiegelung / Befestigung von Flächen  

 Trennwirkung 

 Reliefänderung 

Betriebsbedingt  Wassereinstau: Der Betrieb der Anlage findet nach der Fertigstel-
lung des Hochwasserschutzdammes äußerst selten in Form von 
Überschwemmungsereignissen statt. Durch den Damm wird da-
bei die Ortslage nicht (mehr) überschwemmt.  

 veränderte Nutzung 

 Auf dem Damm soll ein Weg angelegt werden, sodass hier zu-
künftig mehr Störungsreize in Form von Lärm, Licht und mensch-
liche Aktivitäten zu rechnen ist (Naherholungsnutzung) 
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3.3 Abschichtung der zu untersuchenden Auswirkungen 

 Um gemäß dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit nicht alle denkbaren, 
sondern nur die eingriffsrelevanten Wirkungen vertieft zu unter-
suchen, erfolgt eine Relevanzeinschätzung. In der nachfolgenden 
Relevanzmatrix werden die o. g. Wirkfaktoren hinsichtlich ihrer zu 
erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Naturgüter bewertet. 

Dabei wird unterschieden zwischen  

(■)  möglicherweise erheblichen nachteiligen Auswirkungen, die ver-
tieft geprüft werden müssen (s. Kap. 4) 

und 

(-)  keine Auswirkungen oder Auswirkungen, die als nicht erheblich 
einzustufen sind und nicht weiter geprüft werden 

Zusätzlich wird bei der Bewertung auch zwischen den einzelnen Pro-
jektphasen (Bau, Anlage, Betrieb) unterschieden, um die erheblichen 
Auswirkungen präzise festlegen zu können. 

 

Tabelle 3: Relevanzmatrix 

Wirkfaktoren 

T
ie

re
, 

P
fl
a
n
z
e

n
 u

n
d
 b

io
l.
 V

ie
lf
a

lt
 

B
o
d

e
n

 

W
a
s
s
e
r 

K
lim

a
, 
L
u

ft
 

L
a
n
d
s
c
h
a

ft
s
b
ild

 /
 E

rh
o
lu

n
g

s
ra

u
m

 

Baubedingt      

 Beseitigung von Vegetation ■ - - - ■ 

 Abgrabungen und Aufschüttungen, Bodenmodellierung  ■ ■ ■ - ■ 

 Vorübergehende Flächeninanspruchnahme Lagerflächen ■ ■ - - ■ 

 Luftschadstoffemissionen (inkl. Stäube) ■ - - ■ - 

 Erschütterungen ■ - - - - 

 Schallemissionen (Lärm) ■ - - - - 

Anlagebedingt      

 Trennwirkungen ■ - - - ■ 

 Flächeninanspruchnahme ■ ■ ■ - ■ 

Betriebsbedingt      

 veränderte Nutzung, einschl. Naherholungsnutzung ■ - - - ■ 

 Wassereinstau, einschl. Nährstoff-, Schadstoffeintrag ■ ■   ■ - ■ 
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4. Beschreibung und Bewertung der Naturgüter und na-
turgutbezogene Eingriffsbewertung 

4.1 Boden 

Bestandsdarstellung / 
-bewertung 

Für die Bewertung der Eingriffe in das Naturgut Boden wurden zur 
Bestandsaufnahme die Bodenschätzungsdaten auf Basis von ALK 
und ALB herangezogen. Für die beiden Flurstücke 2043 und 2048 
liegen keinen Bodenschätzungsdaten vor. Hier wurden die Werte der 
angrenzenden Flurstücke übernommen. Außerdem wurde auch die 
BK50 als Bewertungsgrundlage herangezogen. 

Mit Ausnahme der Bachstraße ist das Vorhabengebiet unversiegelt. 
Im Bereich der Straße, können keine Bodenfunktionen mehr erfüllt 
werden. 

Im Vorhabengebiet kommen die Bodenarten sandiger Lehm und 
Lehm vor. Es handelt sich um den Bodentyp „Auengley-Brauner Au-
enboden aus Auen – über Hochflutlehm“ der aus Löss und Lösslehm 
entstanden ist  (L 3Lö 072 085, L 4Lö 072 084 und sL 3Lö 072 085). 

Die Bodenfunktionen werden gemäß Bodenschätzung wie folgt be-
wertet. Die Bodenfunktion „Standort für naturnahe Vegetation“ ist im 
gesamten Eingriffsbereich immer < 3 (hoch) bewertet, sodass diese 
Bodenfunktion im Weiteren nicht berücksichtigt wird. Die Gesamtbe-
wertung in Tabelle 1 ergibt sich somit aus dem arithmetischen Mittel 
der drei anderen Bodenfunktionen. 

Tabelle 4: Übersicht über die Bodenfunktionen gemäß Bodenschätzungsda-
ten je Flsk. 

Flst. Standort für 
natürliche 
Vegetation 

Natürliche 
Bodenfrucht-
barkeit 

Ausgleichs-
körper i. Was-
serkreislauf 

Filter- und 
Puffer für 
Schadstoffe 

Ge-
samtbe-
wert.  

1776/0 
1777/2 
1778/0 
1784/0 

< 3 3 3 4 
3,333 
hoch  

1721/0 
1722/0 

< 3 3 3 3 
3,0  

hoch 

Bewertungsstufen Bodenfunktionen: 0 = keine; 1 = gering; 2 = mittel; 3 = hoch; 4 = sehr hoch 

Unter Berücksichtigung der Bodenfunktionen natürliche Bodenfrucht-
barkeit, Ausgleichskörper i. Wasserkreislauf, Filter- und Puffer für 
Schadstoffe wird in der Gesamtbewertung  die Leistungsfähigkeit der 
verschiedenen Bodeneinheiten im Vorhabenbereich mit „hoch“ (3,00 
bis 3,33) eingestuft. 

Durch das Büro GeoSolutions Consulting GmbH wurde ein geotech-
nisches Gutachten (Bodengutachten) erstellt (Stand 09.11.2020). 
Dieses kommt zum Ergebnis, dass die anstehenden Böden als gering 
durchlässig zu bezeichnen sind. Die anstehenden Böden sind als 
Auflager für die Dammschüttungen gut geeignet. Weitere technische 
Hinweise zur Errichtung des Damms sind dem Gutachten zu entneh-
men.  



 
  

Stadt Mahlberg, Hochwasserschutz „Im Grün“, Landschaftspflegerischer Begleitplan 10 
Stand: 23.07.2021 

Auswirkungen des  
Vorhabens  

Die Umsetzung des Vorhabens führt zu folgenden Auswirkungen 

 ca. 1.500 m² Bodenumlagerungen, -aufschüttungen, -
modellierung und –verdichtungen führen zu einer nachteiligen 
Veränderung der Bodenstruktur. Damit verbunden sind Funkti-
onsminderungen hinsichtlich Boden- und Wasserhaushalt, mit 
nachteiligen Folgewirkungen auf alle Bodenfunktionen (s.o.). Die 
Leistungsfähigkeit des Bodens nach Abschluss durchgeführten 
Erdbaumaßnahmen verringert sich für diese Bereiche um eine 
Wertstufe. 

Tabelle 5: Übersicht über die Bodenfunktionen nach Bodenumlagerungen, -
aufschüttungen, -modellierung und ggf. –verdichtung Bodenfunktion jeweils 
Minderung um eine Wertstufe im Vergleich zum Ausgangszustand) 

 vorher Nach Umsetzung des Vorhabens 

Flst. Gesamt-
bew. (alt) 

Natürliche 
Bodenfrucht-
barkeit 

Ausgleichskör-
per i. Wasser-
kreislauf 

Filter- und 
Puffer für 
Schadstoffe 

Gesamt-
samt-
bew. 
(neu) 

1776/0 
1777/2 
1778/0 
1784/0 

3,33 2 2 3 2,333 
mittel 

1721/0 
1722/0 

3 2 2 2 2 mittel 

Bewertungsstufen Bodenfunktionen: 0 = keine; 1 = gering; 2 = mittel; 3 = hoch;  
4 = sehr hoch 

  erhebliche Beeinträchtigung 

 ca. 850 m² Teilversiegelung: Durch die Anlage eines Schotter-
wegs auf der Dammkrone werden in diesem Bereich die Boden-
funktionen zukünftig nur noch teilweise erfüllt werden können. In 
der Folge ergeben sich: Geringe Filter- und Pufferfunktion (Be-
wertungsstufe 1), geringe Austauschkörperfunktion im Wasser-
kreislauf (Bewertungsstufe 1) und entfallende Bodenfruchtbarkeit 
(Bewertungsstufe 0). Somit erhalten in diesen Bereichen alle Bö-
den zukünftig die Bewertung 0,66 (arithmetisches Mittel aus den 
genannten Bewertungsstufen). 

 erhebliche Beeinträchtigung 

Durch Bodenstrukturänderung und Teilversiegelung verbleiben nach 
Umsetzung des Vorhabens vorhabensbedingte Bodenfunktionsmin-
derungen im Eingriffsbereich.  

Fazit Die Beeinträchtigungen des Naturgutes Boden in Form von Boden-
strukturveränderungen und Teilversiegelungen werden als erheblich 
bewertet. Das Maß der Bodenstrukturveränderungen muss durch die 
in Kapitel 5.1 dargestellten Verminderungsmaßnahmen reduziert 
werden. 

Der Umfang des Eingriffs in das Naturgut Boden und der daraus re-
sultierende Kompensationsbedarf wird in Kapitel 6.2 rechnerisch er-
mittelt. 
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4.2 Wasser 

Bestandsdarstellung / 
-bewertung 

Grundwasser: 

Die Flächen befinden sich in der hydrogeologischen Einheit „Quartä-
re / Pliozäne Sande und Kiese im Oberrheingraben (GWL)“. Es han-
delt sich hierbei um einen Grundwasserleiter mit sehr hohem Grund-
wasserdargebot. 

Fließgewässer: 

Im Vorhabengebiet sind keine Gewässer vorhanden. In ca. 330 m 
Entfernung in östlicher Richtung fließt der Mattengraben. 

Hochwasser: 

Wie in Kapitel 1 (Anlass) bereits beschrieben, liegen aktuell der Vor-
habensbereich und der Ostrand der Gemeinde Orschweier innerhalb 
von HQ100-Überflutungsflächen.  

Auswirkungen des  
Vorhabens  

Grundwasser: 

Die Umsetzung des Vorhabens wirkt sich dahingehend auf das 
Grundwasser aus, dass es im Bereich der geplanten Wegefläche zu 
einer Teilversiegelung kommt. In diesen Bereich geht (bei Starknie-
derschlägen) das Versickerungsvermögen und damit auch ein Teil 
der  Grundwasserneubildung verloren. Es ist aber davon auszuge-
hen, dass im Böschungsbereich und am Böschungsfuß der größte 
Anteil des Wassers versickern wird. 

 keine erhebliche Beeinträchtigung 

Fließgewässer:  

Eingriffe in Fließgewässer finden nicht statt. 

Hochwasser: 

Der geplante Damm soll verhindern, dass im Falle eines HQ100-
Hochwasserereignisses die entsprechenden Baugebiete innerhalb 
von Orschweier überflutet werden. Dadurch wird im verbleibenden 
Überflutungsraum die Überfutungshöhe um 6 cm erhöht und die 
Überflutungsfläche leicht erweitert. Aufgrund der extremen Seltenheit 
eines solchen Ereignis erfolgt die Beurteilung: 

 unerhebliche Beeinträchtigung 

Fazit Die Beeinträchtigungen des Naturgutes Wasser werden insgesamt 
als nicht erheblich bewertet. 

 
 

4.3 Klima und Luft 

Bestandsdarstellung / 
-bewertung 

Das Vorhabengebiet liegt im Oberrheingraben, einem in den Som-
mermonten zeitweise sehr stark thermisch belasteten Gebiet. Es ist 
aktuell, mit Ausnahme der Bachstraße, vollständig unversiegelt und 
trägt zur Kaltluftentstehung bei.  
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Bei übergeordneten, atlantisch geprägten Wetterlagen herrscht im 
Gebiet südsüdwestliche Luftströmung vor. Demgegenüber treten bei 
übergeordneten luftaustauscharmen Hochdruckwetterlagen regelmä-
ßig lokale, bodennahe Luftströmungen auf, die durch Luftaustausch 
in Siedlungsgebieten die thermische Belastung und die Luftschad-
stoffbelastung mindern können. 

Auswirkungen  
des Vorhabens  

 Lokalklima / Kaltluftproduktion: Durch die teilversiegelten Wege-
flächen wird die Kaltluftentstehung gemindert. Unter Berücksichti-
gung des relativ geringen Flächenumfangs der teilversiegelten 
Fläche sowie des Umfelds mit einer aufgelockerten, durchgrünten  
Wohnbebauung im Westen einerseits und der großflächigen un-
versiegelten Bereiche in der direkten Umgebung andererseits, ist 
die Beeinträchtigung der Funktion Kaltluftentstehung unerheblich. 

 keine erhebliche Beeinträchtigung der Kaltluftentstehungsfunk-
tion 

 Veränderung von Luftströmungen: Die lokalen, bodennahen Luft-
strömungen können durch Stömungshindernisse herabgesetzt 
werden und dadurch die Luftaustauschfunktion beeinträchtigen. 
Ein Damm mit einer Höhe von ca. 1 m hat jedoch keine erhebli-
chen Auswirkungen auf lokale Windströmungen. 

 keine erhebliche Beeinträchtigung der Luftströmungen 

 Emissionen: Luftschadstoffimmissionen entstehen im Vorhabens-
bereich während der Bauzeit durch den Einsatz von Baumaschi-
nen bzw. Baufahrzeugen. Diese Immissionsbelastungen treten 
zum einen nur temporär auf und sind zum anderen nur im Vorha-
bensbereich und in einem wenige Meter weit reichenden Umfeld 
wirksam. Im weiteren Umfeld sind sie durch den Verdünnungsef-
fekt bedeutungslos.  

 unerhebliche Beeinträchtigung der Luft durch Luftschadstoffe 

Fazit Die Beeinträchtigung des Naturgutes Klima / Luft wird insgesamt als 
nicht erheblich bewertet. 

 
 

4.4 Tiere Pflanzen Biotoptypen 

Geschützte Biotope Im Eingriffsbereich und des min. 100 m Umfelds bestehen keine be-
sonders geschützten Biotope. 

Bestandsdarstellung / 
-bewertung – zu  
berücksichtigender Zustand 

 

Wie bereits in Kapitel 2.2 beschrieben, wurde im Bebauungsplan 
„Kirchenfeld IV“ der Erhalt der vorhandenen Streuobstwiese  auf dem 
Flurstück 2048 (ehemals 1779) sowie die Pflanzung von vier weiteren 
hochstämmigen Obstbäumen festgesetzt. Von diesem Zustand wird 
im Folgenden ausgegangen, auch wenn er nicht  bzw. nur teilweise 
vorhanden ist, da sich anstelle der festgesetzten Steuobstwiese aktu-
ell ein naturschutzfachlich weniger wertvoller Trittrasenbestand (Ge-
brauchsrasen) mit zwei mittelalten Kirschbäumen befindet  
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Bestandsdarstellung / 
-bewertung  

Pflanzen und Biotoptypen 

Im Eingriffsbereich sind folgende Biotoptypen von sehr geringer Wer-
tigkeit vorhanden: 

 37.11 Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation  

 60.21 Völlig versiegelte Straße oder Platz 

Im Eingriffsbereich sind folgende Biotoptypen von mittlerer Wertigkeit  
vorhanden: 

 35.64 Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation 

Im Eingriffsbereich sind folgende Biotoptypen von hoher Wertigkeit  
vorhanden: 

 45.40 Streuobstbestand auf mittelwertigem Biotoptyp (Fettwiese) 

Hinweise auf geschützte Pflanzen liegen nicht vor und wurden bei 
den Begehungen von faktorgruen auch nicht vorgefunden.  

Bestandsdarstellung / 
-bewertung 

Tiere 

Insgesamt ist davon auszugehen, dass der Eingriffsbereich (mit Aus-
nahme der Straße) verschiedenen Tierarten als Lebensstätte dient. 
Eine Abschätzung des Habitatpotentials ermöglichen die artenschutz-
rechtliche Relevanzprüfung und die Bestandserfassung zur speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung (faktorgruen, 2020).  

Hierbei wurde im südlichen Abschnitt ein Vorkommen der Mauerei-
dechse nachgewiesen. Außerdem konnten bei Begehungen während 
der Brutsaison im Eingriffsbereich ein Feldsperling-Brutpaar sowie 
Haussperlinge als Nahrungsgäste nachgewiesen werden.  

Insgesamt ist das Vorhabengebiet von mittlerer Bedeutung hinsicht-
lich des Naturgutes Tiere und Pflanzen.  

Auswirkungen des  
Vorhabens  

Pflanzen und Biotoptypen 

Durch den Bau des Damms gehen alle oben genannten Biotoptypen 
(Biotoptypen sehr geringer / mittlerer / hoher  Wertigkeit) „im Ein-
griffsbereich vollständig verloren. Dadurch ergeben sich zunächst 
erhebliche Beeinträchtigungen für das Naturgut Pflanzen und Bio-
toptypen.  

Anstelle der bisherigen Biotoptypen werden vorhabensbedingt  die 
Biotoptypen „Schotterrasen“ (mittlere Wertigkeit) und „Extensivwie-
sen“ (mittlere bis hohe Wertigkeit, 16 Öpkt.) neu entstehen. So wer-
den nach Fertigstellung die Dammböschungen als Extensivwiesen 
begrünt. Ihr Vegetationsbestand wird Arten der Magerwiesen (d.h. 
der Mageren Flachland-Mähwiesen) und Arten der Fettwiesen enthal-
ten.  

Die Schotterflächen werden als Schotterrasen mit Arten der kalkrei-
chen Magerrasen (Mesobromion) begrünt. Mittel- bis langfristig wird 
sich hier ein leicht bis deutlich lückiger Vegetationsbestand heraus-
bilden, der Pflanzenarten der Magerrasen (Mesobomion) und der 
Trittrasen (Polygonion avicularis) aufweist. Unter Berücksichtigung 
der günstigen Teilhabitatfunktion für Tiere (insbesondere Eidechsen) 
besitzen sie eine mittlere Wertigkeit (11 Öpkt. als arithmetisches Mit-
tel der Planungswerte aus Trittrasen [4], Magerrasen [27] und was-
sergebundene Decke [2 Ökopunkte). 

 /   Der Verlust von Streuobstwiese (hohe Wertigkeit) und Gras-
reicher ausdauernder Ruderalvegetation stellt eine erhebliche Beein-
trächtigung dar. Anstelle dieser Biotoptypen werden jedoch großflä-
chig die Biotoptypen Extensivwiese (mittlere bis hohe Wertigkeit) und 
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Schotterrasen (mittlere Wertigkeit) entwickelt. Unter Berücksichtigung 
ihrer jeweiligen Flächenanteile und Wertigkeiten wird in der Eingriffs-
Ausgleichsbilanz ermittelt, ob nach Umsetzen des Vorhabens die 
naturschutzfachlichen Wertigkeit insgesamt höher oder geringer zu 
bewerten ist als die Wertigkeit des Ausgangsbestands.  

Auswirkungen des  
Vorhabens:  

Tiere 

Durch den Bau des Damms gehen Tierlebensräume in Form von 
Ackerflächen, Streuobstwiesen, Ruderalflächen sowie Grasreiche 
ausdauernder Ruderalvegetation verloren.  

 Für wertgebenden Arten ergeben sich folgende Auswirkungen: 

 Von den baubedingten Eingriffen betroffen sind die Vorkommen 
der Mauereidechse. Durch Anwendung der Vermeidungsmaßnahmen 
V2 bis V4 treten jedoch vorhabensbedingt keine erheblichen Beein-
trächtigungen für diese Art ein).  

 die Lebensraumverluste der wertgebenden Arten, Feldsperling 
(Brutvogel) und Haussperling (Nahrungsgast) können im unmittelba-
ren Eingriffsbereich nicht vermieden werden. Im Rahmen der speziel-
len artenschutzrechtlichen Prüfung werden für diese Arten Vermei-
dungsmaßnahmen im Sinne vorgezogener (CEF-) Ausgleichsmaß-
nahmen festgelegt, die dazu führen, dass die Lebensstätten dieser 
Arten noch vor dem Eingriff  im räumlich-funktionalen Zusammen-
hang mit der Eingriffsfläche neu hergestellt werden und somitim 
räumlich-funktionalen Zusammenhang erhalten bleiben. Deshalb tritt 
keine erhebliche Beeinträchtigung für diese Arten ein. 

Für die allgemein und weit verbreiteten Tierarten ergeben sich durch 
die Entwicklung der Extensivwiesen und z.T. der Schotterrasen neue, 
z.T. höherwertige Lebensstätten. Diese können verschiedenen Tier-
arten als Lebensraum dienen. Aufgrund der weiterhin vorhandenen, 
großflächigen unbebauten Bereiche in der direkten und weiteren Ent-
fernung und den weiterhin vorhandenen Gartengrundstücken mit he-
terogenen Strukturen sowie dem im Verhältnis kleinflächigen Verlust 
dieser Lebensstätten kann davon ausgegangen werden, dass weiter-
hin ausreichend Lebensstätten für die verschiedensten Tierarten vor-
handen sein werden.  

Insgesamt kommt es somit, unter Berücksichtigung der Wiederbegrü-
nungsmaßnahmen, zu keiner erheblichen Beeinträchtigung des Na-
turguts Tiere. 

Fazit Die Baumaßnahmen zur Herstellung des Damms führen zunächst zur 
Beseitigung von Biotoptypen und Pflanzen. Dieser vorhabensbeding-
te Beseitigung steht die Neuschaffung von wertvollen Biotoptypen 
durch Begrünungsmaßnahmen gegenüber. Der Umfang des Eingriffs 
und die Kompensationswirkung der Begrünungsmaßnahmen werden 
in Kapitel 6.1 ermittelt. 

Die geplanten Maßnahmen führen jedoch hinsichtlich der Lebensstät-
tenfunktion für Tiere zu keiner erheblichen Beeinträchtigung, da aus-
gleichslebensräume noch vor Baubeginn angelegt werden.  
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4.5 Landschaftsbild / Erholung 

Bestandsdarstellung / 
-bewertung 

Im Vorhabensbereich stoßen Siedlungsrand und offene Landschaft 
aneinander. Hier trägt im südlichen Abschnitt der vorhandene Ge-
hölzbestand aus Sträuchern und Bäumen zu einer günstigen Sied-
lungsrandeingrünung bei.  

Die offene Landschaft ist von Ackerbau, durchsetzt von einigen kur-
zen Gehölzbändern geprägt. Der Erlebniswert bzw. die Erholungs-
eignung der Landschaft ist mit „mittel“ zu beurteilen. Die Landschaft 
dient – mit dem Zugang Bachstraße - in mäßigem Umfang der Nah-
erholung. 

Das Naturgut „Landschaftsbild“ ist im Vorhabengebiet von mittlerer 
Bedeutung. 

Auswirkungen des  
Vorhabens  

Der Damm wird sich durch seine Höhenerstreckung von der angren-
zenden Geländehöhe abheben. Durch die geringe Höhe von max. 
1 m ist er jedoch „überschaubar“ und keine Sichtbarriere. Unter Be-
rücksichtigung der Begrünung der Böschungen ergibt sich durch den 
Damm keine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes.  
Demgegenüber stellt die Beseitigung des Gehölzbestands (Streu-
obstwiese) eine nachteilige Veränderung der Siedlungsrandeingrü-
nung dar. 

 erhebliche Beeinträchtigung 

Fazit Die Beeinträchtigung des Naturgutes Landschaftsbild wird aufgrund 
von Gehölzverlusten insgesamt als erheblich bewertet. 

 

5. Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kom-
pensation 

5.1 Vermeidung und Minimierung 

 Nachfolgend werden die Maßnahmen aufgeführt, mit denen erhebli-
che Beeinträchtigungen der Naturgüter vermieden werden. 

Vermeidungs- maßnahmen 
Arten und Biotope 

V1: Bäume und Sträucher dürfen entsprechend der Vorgabe des 
BNatSchG nicht in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September 
abgeschnitten, auf den Stock gesetzt, oder beseitigt werden. 

V2: Vor dem Beginn der Baumaßnahme und vor dem Ende der Win-
terruhe ist bis Ende Februar ein Reptilienzaun im Bereich des 
südlichen Bauabschnitts zu errichten. Dieser Zaun ist bis zur 
Fertigstellung der Baumaßnahme regelmäßig zu kontrollieren 
und in standzuhalten.  

V3: Mit der Baumaßnahme darf erst nach dem Winterschlaf der Mau-
ereidechsen, also ab April, begonnen werden.   

V4: Vor dem Beginn der Baumaßnahme ist eine Kontrollbegehung 
bei geeigneter Witterung zur Überprüfung auf verbleibende 
Mauereidechsen im Eingriffsbereich durchzuführen. Gegebe-
nenfalls vorhandene Tiere müssen abgefangen und umgesetzt 
werden. 
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Vermeidungsmaßnahmen 
zum Bodenschutz 

V6 

 

Bei sämtlichen Erdarbeiten ist ein fachgerechter Umgang mit dem 
Boden gemäß DIN 19639, DIN 18915 und DIN 19731  zwingend ein-
zuhalten: 
V6a Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfälti-

ger Trennung von Mutter- und Unterboden durchzuführen.  

V6b Es ist darauf zu achten, dass nur so viel Mutterboden abgescho-
ben wird, wie unbedingt notwendig ist. Ein Befahren von ver-
bleibenden(für die Umsetzung der Maßnahmen nicht zwingend 
zu beanspruchenden)  Freiflächen mit Mutterboden ist nicht zu-
lässig. Zur Anlage der Baustraße ist zuvor der Oberboden abzu-
schieben und fachgerecht zwischenzulagern. Die Befahrung 
darf nur auf Unterboden erfolgen. Nach Beendigung der Bau-
maßnahme ist zunächst eine Unterbodenlockerung durchzufüh-
ren, danach ist der zwischengelagerte Oberboden wieder aufzu-
tragen.  

V6c  Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden 
maximal 2 m hoch locker aufzuschütten, damit die erforderliche 
Durchlüftung gewährleistet ist.  

V6d Bodenarbeiten dürfen grundsätzlich nur bei schwach feuchtem 
Boden (dunkelt beim Befeuchten nach) und bei niederschlags-
freier Witterung erfolgen.  

V6e Bei einem Auftreten von verunreinigtem Bodenmaterial ist die-
ses extern fachgerecht zu entsorgen.  

V6f Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von 
Menschen oder erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaus-
haltes nicht ausgeschlossen werden können, sind der Unteren 
Bodenschutzbehörde zu melden.  

V6g Nach Abschluss der Maßnahmen ist der Boden fachgerecht 
wieder einzubauen. V6h Boden- und wassergefährde 
Stoffen dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Für den Havarie-
Fall sollten entsprechende Bindemittel vorgehalten werden.  

 

5.2 Ausgleichsmaßnahmen 

A1 Anlage einer  
Streuobstwiese 

Auf Flurstück 461 in ca. 270 m Nordöstlich des Eingriffsbereichs wird 
eine Streuobstwiese angelegt  

Anpflanzung von Hochstammobstbäumen regionaler Sorten in einer 
Pflanzdichte von 60 Bäumen pro ha. Auf der gesamten Fläche soll 
der Acker in eine artenreiche Magerwiese (33.43) umgewandelt wer-
den. Die Wiesenansaat erfolgt mit einer Saatgutmischung aus kräu-
terreicher Magerwiese. Das Saatgut muss aus regionaler Herkunft 
stammen (Herkunft: Produktionsraum 6, Südwestdeutsches Berg-/ 
Hügelland, Ursprungsgebiet 9 Oberrheingraben mit Saarpfälzer Berg-
land). 

Es erfolgt eine zweimal jährliche Mahd mit Abräumen des Mähgutes 
(1. Mahd Mitte bis Ende Juni; 2. Mahd ab Mitte August). Saumstreifen 
/ Altgras beim  1. Schnitt zwischen den Bäumen ist zulässig.  
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Keine Anwendung von Pflanzenschutzmitteln / Pestiziden. 

Keine Düngung in den ersten 4 Jahren, danach Erhaltungsdüngung 
zulässig. Festmist 100 dt/ ha im Herbst oder 20 m²/ ha verdünnte 
Gülle zum 2. Aufwuchs. Kein Stickstoffmineraldünger. 

Obstgehölzpflege erfolgt durch Pflanzschnitt, Erziehungsschnitt und 
Pflegeschnitt. 

A 2 Brutkästen bereitstellen 

(= CEF) 

Die Brutkästen im Vorhabensbereich (ein als Brutplatz genutzter im 
Kirschbaum  sowie mindestens ein weiterer im benachbarten Baum) 
müssen außerhalb der Brutzeit (Oktober bis Februar) abgehängt und 
zunächst an Bäumen auf dem direkt angrenzenden Spielplatz (Flst. 
2043) aufgehängt werden (s. Anhang 5). Zusätzlich ist dort ein weite-
rer geeigneter Kasten anzubringen. Nach der Fertigstellung der Maß-
nahmenfläche CEF 1 (gemeindeeigenes Flurstück 461 auf der Ge-
markung Mahlberg mit einer Größe von 2.196 m²) und einer entspre-
chenden Entwicklung der gepflanzten Bäume, werden die Kästen auf 
diese Streuobstfläche umgehängt.  

A3 Extensivwiese anlegen Im Bereich der geplanten Böschungen sowie auch im Bereich des 
Dammschutzstreifens im südlichen Abschnitt ist eine extensive Ma-
gerwiese anzulegen. Hierzu sind folgende Punkte zu berücksichtigen: 

 kein Auftrag von humosen Oberboden 

 Ansaat mit autochthonem Wiesendrusch mit 5g / m² (alternativ 
auch mit autochthonem Mahdgut) und Anwalzung mit einer rauen 
Walze. Saatgut aus dem Ursprungsgebiet 9: „Oberrheingraben 
mit Saarpfälzer Bergland“. 

 Die Ansaat sollte vorzugsweise als Herbstsaat im Oktober erfol-
gen, alternativ kann sie im Zeitraum März-Anfang Mai umgesetzt 
werden. 

A4 Schotterrasen anlegen Ansaat mit autochthonem Wiesendrusch mit 5g / m² (alternativ auch 
mit autochthonem Mahdgut). Saatgut aus dem Ursprungsgebiet 9: 
„Oberrheingraben mit Saarpfälzer Bergland“. 

A5  Eidechsen- 
Zwischenhalterungsfläche  

(= CEF) 

Vor Beginn der Bauzeit wird auf dem Flurstück 1776, das sich in ca. 
20 m Entfernung östlich der Vorhabensfläche befindet, eine Zwi-
schenhalterungsfläche angelegt.  Hierzu wird auf dem Grundstück 
eine ca. 600 m² große Fläche mit einem Eidechsenzaun umzäunt. 
Danach werden die Eidechsen aus dem Eingriffsbereich abgefangen 
(V2 bis V4) und auf die Zwischenhalterungsfläche gebracht. Nach 
Fertigstellung der Baumaßnahme bestehen auf dem Damm mit sei-
nen Extensivwiesen-Böschungen und dem Schotterweg höherwerti-
gere und großflächigere Fortpflanzungs- und Lebensstätten als vor 
der Baumaßnahme. 

 
 
 
 
 
 



 
  

Stadt Mahlberg, Hochwasserschutz „Im Grün“, Landschaftspflegerischer Begleitplan 18 
Stand: 23.07.2021 

5.3 Umweltbaubegleitung 

 Erhebliche Beeinträchtigungen der Naturgüter „Boden“ sowie „Tiere 
und Pflanzen“ können nur bei fachgerechter Ausführung der benann-
ten Maßnahmen vermieden werden.  

 Durch eine ökologische Baubegleitung sollte die Aufstellung und 
Instandhaltung des Eidechsenzauns und die ggf. erforderliche Ei-
dechsen-Umsiedlungen überwacht werden. Dadurch kann die 
Umsetzung der artenschutzrechtlich erforderlichen Maßnahmen 
gemäß dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag sichergestellt 
werden. 

 Durch eine Umweltbaubegleitung sollte der fachgerechte Umgang 
mit Boden überwacht werden. 

 

5.4 Monitoring 

 Aufgrund der geringen Komplexität der dauerhaften Beeinträchtigun-
gen kann auf ein Monitoring verzichtet werden. 
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6.  Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 

 

6.1 Bilanzierung der Naturgüter 

NATUR-
GUT 

Eingriff 
Vermeidung und  
Verminderung 

Ausgleich und Ersatz Fazit 

B
O

D
E

N
 

 Beeinträchtigung der Boden-
struktur durch Abschiebung 
und Lagerung von Oberboden  

 Teilversiegelungen von Böden 
und damit starke Minderung 
der Bodenfunktionen in diesen 
Bereichen  

 V6 Fachgerechter Umgang bei 
Bodenarbeiten 
 

 Wassergebundene Decke 
anstatt Vollversiegelung des 
Weges 

 Naturgut bezogene Aus-
gleichsmaßnahme nicht mög-
lich 

 Die Eingriffe werden naturgut-
übergreifend (Arten u. Biotope) 
einschl.  externe Ausgleichs-
maßnahmen ausgeglichen. 

 Es verbleiben keine erhebli-
chen Beeinträchtigungen. 

W
A

S
S

E
R

 

 Keine erhebliche Minderung 
der Grundwasseranreicherung  

 Keine erheblich nachteilige 
Auswirkung durch Überflu-
tungsereignisse 

 keine 
 

 Es ist kein Ausgleich notwen-
dig.  

 

 Es verbleiben keine erhebli-
chen Beeinträchtigungen. 

K
L

IM
A

 /
 L

U
F

T
  Keine erhebliche Beeinträchti-

gung der Kaltluftentstehungs-
funktion, der Luftströmungen, 
keine erhebliche Luftschad-
stoffbelastung 

 keine 
 
 
 

 Es ist kein Ausgleich notwen-
dig. 

 Es verbleiben keine erhebli-
chen Beeinträchtigungen. 
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NATUR-
GUT 

Eingriff 
Vermeidung und  
Verminderung 

Ausgleich und Ersatz Fazit 

B
IO

T
O

P
E

 u
n

d
  

P
F

L
A

N
Z

E
N

 

 Verlust von Biotoptypen sehr 
geringer / geringer / mittlerer  
Wertigkeit (Acker, Trittrasen, 
diverse nicht standortheimi-
sche Gehölze, Ruderalflur, 2 
Kirschbäume mittl. Alters) 
 

 keine 
 

 A1: Anlage einer Streuobst-
wiese auf einem Acker durch 
Pflanzung von hochstämmigen 
Obstbäumen und Anlage einer 
Magerwiese. 

 Die erheblichen Beeinträchti-
gungen werden durch Aus-
gleichsmaßnahmen ausgegli-
chen. Es verbleiben keine er-
heblichen Beeinträchtigungen. 
Es verbleibt ein Ausgleichs-
überschuss, der das Aus-
gleichsdefizit beim Boden teil-
weise kompensiert 

T
IE

R
E

 

 Verlust der Lebensstätten von 
Haus-, Feldsperling, Mauerei-
dechse 

 V1: Rodungszeitenbeschrän-
kung 

 V2: Aufstellen eines Reptilien-
zauns  

 V3: Bauzeitenbeschränkung 

 V4: Umsetzten ggf. vorhande-
ner Mauereidechsen 

  A1: Anlage einer Streuobst-
wiese auf einem Acker durch 
Pflanzung von hochstämmigen 
Obstbäumen und Anlage einer 
Magerwiese. 

 A2: Die im Vorhabengebiet 
bestehenden Brutkästen wer-
den abgehängt und zunächst 
an Bäumen des angrenzenden 
Spielplatzes und danach an 
Bäumen der herzustellenden 
Streuobstwiesenfläche A1 
wieder aufgehängt. Zusätzlich 
ist dort ein weiterer Kasten an-
zubringen. 

 Es verbleiben keine erhebli-
chen Beeinträchtigungen.  

L
A

N
D

-

S
C

H
A

F
T

S
-

B
L

D
 /
 E

R
H

O
-

L
U

N
G

S
R

A
U

M
 

 Keine erhebliche Beeinträchti-
gung durch die Errichtung ei-
nes max. 1 m hohen Damms 

  Beeinträchtigung durch Ver-
lust einer Streuobstwiese 

 Keine   A1: Anlage einer Streuobst-
wiese auf einem Acker durch 
Pflanzung von hochstämmigen 
Obstbäumen und Anlage einer 
Magerwiese. 

 Es verbleiben keine erhebli-
chen Beeinträchtigungen.  

 Der Dammweg erweitert klein-
flächig das bestehende Nah-
erholungsgebiet 

Gesamtfazit: Durch die Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Ausgleich können die Eingriffe in die beeinträchtigten Naturgüter Biotope, 
und Landschaftsbild weitgehend vermieden oder kompensiert werden. Die im Eingriffsbereich verbleibenden Beeinträchtigungen des Schutzgut Bo-
den werden durch einer überzählige Kompensation des Schutzgutes Arten / Biotope ausgeglichen 
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6.2 Bilanzierung nach Ökopunkten 

6.2.1 Naturgut Tiere Pflanzen Biotope 

 

Bilanz im Vorhabengebiet 
- Ausgangszustand 

Die folgende Tabelle zeigt den Ausgangszustand für die Ökopunkte-
Bilanzierung auf Basis der im Vorhabengebiet erfassten Biotoptypen. 
Verwendet wurde das Bilanzierungsmodell der Ökokonto-Verordnung 
Baden-Württemberg (ÖKVO). 

 Hinweis: Im nördlichen Bereich des Vorhabengebiets soll im Zuge 
des Bebauungsplans „Orschweier Nord“ eine Magerwiese mit Streu-
obstbestand entwickelt werden. Aus diesem Grund wird hier von rea-
len Ausgangszustand abgewichen und der im B-Plan festgelegte Pla-
nungszustand angenommen. 

Tabelle 6: Ökopunkte für den Ausgangszustand der Biotoptypen  
 

 

Bilanz im Vorhabengebiet 
- Planungszustand 

Die folgende Tabelle zeigt die Biotoptypen und die Ökopunkte für den 
Planungszustand und nachfolgend die Bilanz (Planungszustand mi-
nus Ausgangszustand). Verwendet wurde das Bilanzierungsmodell 
der ÖKVO. 

Tabelle 7: Ökopunkte für den Planungszustand und Ausgleichsbilanzierung der Biotoptypen 

 

Bilanz der externen Aus-
gleichsmaßnahmen 

Durch die Aufwertung hinsichtlich der Biotoptypen im Vorhabengebiet 
entsteht ein Ökopunkteüberschuss (8.520 Ökopunkte), welcher na-
turgutübergreifend auf das Naturgut Boden angerechnet werden 
kann.  
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6.2.2 Naturgut Boden 

Bilanz im Vorhabengebiet 

Ausgangszustand 

Die folgende Tabelle zeigt die Ökopunkte der im Vorhabengebiet vor-
handenen Bodenfunktionen im Ausgangszustand. Verwendet wurde 
das Bilanzierungsmodell der ÖKVO. Die Bodenfunktion „Sonder-
standort für naturnahe Vegetation“ bleibt nach diesem Modell unbe-
rücksichtigt, da sie nicht als ≥  „hoch“ einzustufen ist. 

Tabelle 8: Ökopunkte für den Ausgangszustand des Bodens  

 

Bilanz im Vorhabengebiet  

Planungszustand 

Die folgende Tabelle zeigt für den Boden die Ökopunkte für den Pla-
nungszustand und die Ausgleichsbilanzierung. Verwendet wurde das 
Bilanzierungsmodell der ÖKVO. 

Tabelle 9: Ökopunkte für den Planungszustand und Ausgleichsbilanzierung des Bodens  

 

Bilanz der externen Aus-
gleichsmaßnahmen 

Die Festlegung von bodenbezogenen Kompensationsmaßnahmen 
war im vorliegenden Fall nicht möglich. Die Eingriffe in das Naturgut 
Boden werden daher durch naturgutübergreifende Ersatzmaßnahmen 
kompensiert, indem der Ökopunkte-Überschuss beim Naturgut Tiere 
und Pflanzen dem Naturgut Boden angerechnet wird (siehe folgendes 
Kapitel). Das verbleibente Defizit wird über die Zuordnung einer Öko-
kontomaßnahme (s. Kap. 6.2.3) zugeordnet. 
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6.2.3 Gesamtbilanz nach Ökopunkten 

 Die folgenden Tabellen zeigen in der ersten Zeile die Eingriffs-
/Ausgleichsbilanz beschränkt auf die bauliche Eingriffsfläche (vorha-
bengebietsintern). Für das Ausgleichsdefizit des Naturguts Boden 
wird naturgutübergreifend der Überschuss aus dem Naturgut Tiere 
und Pflanzen angerechnet. Dieser Überschuss ergibt sich einerseits 
durch die Begrünungsmaßnahmen (Extensivwiesen und Magerrasen 
auf Schotterflächen), andererseits aus der Entwicklung einer Streu-
obstwiese außerhalb des baulichen Eingriffsbereichs (Maßnahme 
A1). Demnach werden die Eingriffe in die Naturgüter Tiere und Pflan-
zen sowie Boden insgesamt vollständig kompensiert. Es müssen 
375 m² Streuobstwiese (Maßnahme A1) entwickelt werden, um einen 
Vollausgleich zu erreichen. 

Tab. 10: Gesamtbilanz Biotoptypen und Boden bei Umsetzung 

 

 

7. Zusammenfassung 

Anlass, Aufgabenstellung 
und Planung  

Im Zuge der Überarbeitung der Hochwassergefahrenkarte zeigt sich 
sich eine neue Überschwemmungsgefährdungssituation im Bereich 
des Stadtteils Orschweier. Mit dem Bau eines Hochwasserschutz-
damms an der östlichen Ortsrandbebauung von Orschweier soll die 
HQ100-Ausweisung in der bebauten Ortslage von Orschweier  entfal-
len. 

Eingriffsbewertung  
und Ausgleich 

Im Rahmen dieses Landschaftspflegerischen Begleitplans wurden die 
durch das planerische Vorhaben ausgelösten erheblichen Beeinträch-
tigungen der Naturgüter ermittelt. Erhebliche Beeinträchtigungen 
werden für die Naturgüter „Boden“, Landschaftsbildund „Pflanzen“ / 
Biotoptypen festgestellt.  

Durch die Begrünung der Dammbauwerke mit extensiven Wiesen 
bzw. Schotterrasen können die erheblichen Beeinträchtigungen teil-
weise ausgeglichen werden. Für einen vollständigen Ausgleich wird 
die Anlage einer Streuobstwiese (375 m²) nordöstlich des Damm-
bauwerks erforderlich.  

Bei den anderen Naturgütern ergeben sich keine erheblichen Beein-
trächtigungen bzw. verbleiben die auftretenden Beeinträchtigungen 
aufgrund von Verminderungs- und Vermeidungsmaßnahmen unter-
halb der Erheblichkeitsschwelle. 
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3,33

3,330

Plangebiet

Nistplatz Feldsperling

!. Laubbaum

Fundpunkte

Biotoptypen

33.71 Trittrasen

35.63 Ausdauernde Ruderalvegetation frischer bis feuchter

35.64 Grasreiche ausdauernde

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

37.11 Acker mit fragmentarischer

44.11 Gebüsch mit naturraum- oder standortuntypischer

44.22 Hecke aus nicht heimischen

60.21 Völlig versiegelte Straße oder

Gesamtbewertung der Bodenfunktionen gem. Bodenschätzungsdaten

0 keine

3 hoch

3,33 hoch ( -sehr hoch)

Biotoptypen und Tiere Gesamtbewertung Bodenfunktionen 
gem. Bodenschätzungsdaten

Auftraggeber

Projekt

Planbezeichnung

Maßstab

Projektnr. Plannr.

Plangröße

Bearbeiter

Datum

uvs178 Mahlberg, Orschweier

Hochwasserschutz "Im Grün"

Ausgangszustand Biotoptypen, Tiere und Boden, aktueller Zustand
AN
23.07.2021

uvs178
A21:750

Partnerschaftsgesellschaft mbB
Landschaftsarchitekten bdla
Beratende Ingenieure www.faktorgruen.de

Tel   0761 - 707 647 0
Tel   0741 - 1 57 05
Tel   06221 - 985 41 0
Tel   0711 - 48 999 48 0

79100 Freiburg
78628 Rottweil
69115 Heidelberg
70565 Stuttgart

Merzhauserstr. 110
Eisenbahnstr. 26
Franz-Knauff-Str. 2-4
Schockenriedstr. 4

freiburg@faktorgruen.de
rottweil@faktorgruen.de
heidelberg@faktorgruen.de
stuttgart@faktorgruen.de
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Ausgangszustand im Eigriffsbereich:

Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de; Grundlage: Daten aus dem Umweltinformationssystem (UIS) der LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg

±0 9045 Meter

L:\uvs\178-Mahlberg-Orschweier_Hochwasserschutzdamm\GIS\uvs178_Orschweier_Bestandskarte_für_Eingr-Ausgl_210618.mxd

3

3,33

3,330

Plangebiet

Nistplatz Feldsperling

Fundpunkte Mauereidechsen

Biotoptypen

35.64 Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

37.11 Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

45.40 Streuobstbestand (geplant / festgesetzt; aktuell Ruderalvegetation und Zierrasen
mit wenigen Einzelbäumen)

60.21 Völlig versiegelte Straße oder Platz

Gesamtbewertung der Bodenfunktionen gem. Bodenschätzungsdaten

0 keine

3 hoch

3,33 hoch ( -sehr hoch)

Ausgangszustand Biotoptypen und Tiere Ausgangszustand Gesamtbewertung 
Bodenfunktionen gem. Bodenschätzungsdaten  

Auftraggeber

Projekt

Planbezeichnung

Maßstab

Projektnr. Plannr.

Plangröße

Bearbeiter

Datum

uvs178 Mahlberg, Orschweier

Hochwasserschutz "Im Grün"

Ausgangszustand Biotoptypen, Tiere und Boden gem. Eingriffsregelung   
AN
22.06.2021

uvs178
A21:750

Partnerschaftsgesellschaft mbB
Landschaftsarchitekten bdla
Beratende Ingenieure www.faktorgruen.de

Tel   0761 - 707 647 0
Tel   0741 - 1 57 05
Tel   06221 - 985 41 0
Tel   0711 - 48 999 48 0

79100 Freiburg
78628 Rottweil
69115 Heidelberg
70565 Stuttgart

Merzhauserstr. 110
Eisenbahnstr. 26
Franz-Knauff-Str. 2-4
Schockenriedstr. 4

freiburg@faktorgruen.de
rottweil@faktorgruen.de
heidelberg@faktorgruen.de
stuttgart@faktorgruen.de

2 zu Anlage 6.1



! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de; Grundlage: Daten aus dem Umweltinformationssystem (UIS) der LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg

Plangebiet
Biotoptypen

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! ! 33.43 Magerwiese mittlerer Standorte
35.64 Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation
36.50 Lückiger Magerrasen basenreicher Standorte auf Schotterrasensubstrat
60.21 Völlig versiegelte Straße oder Platz

1:1.000

Mahlberg Orschweier, Hochwasserschutz "Im Grün"

Planungszustand Biotoptypen (Karte 3 zu Anlage 6.1)

23.07.2021AN

Mahlberg - Orschweier, Planungszustand Biotoptypen   

Maßstab Bearbeiter Datum

Projekt

Planbez.

±0 4020
Meter

L:\uvs\178-Mahlberg-Orschweier_Hochwasserschutzdamm\GIS\3_uvs178_Orschweier_Biotoptypen_Planungszustand_210723.mxd

79100 Freiburg, Tel. 0761 - 707 647 0
78628 Rottweil, Tel. 0741 - 157 05
69115 Heidelberg, Tel. 06221 - 985 410
70565 Stuttgart, Tel. 0711 - 48 999 48 0Partnerschaftsgesellschaft mbB

Landschaftsarchitekten bdla
Beratende Ingenieure www.faktorgruen.de



2

0

2

2,33

0,66

0,66
2,33

0,66

2,33

Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de; Grundlage: Daten aus dem Umweltinformationssystem (UIS) der LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg

Gesamtbewertung
0 keine 
0,66 sehr gering - gering 
2 mittel 
2,33 mittel (-hoch) 
Plangebiet

Maßstab Bearbeiter Datum

Projekt

Planbez.

±0 4020
Meter

L:\uvs\178-Mahlberg-Orschweier_Hochwasserschutzdamm\GIS\uvs178_Orschweier_Boden_Planungszustand_210723.mxd

79100 Freiburg, Tel. 0761 - 707 647 0
78628 Rottweil, Tel. 0741 - 157 05
69115 Heidelberg, Tel. 06221 - 985 410
70565 Stuttgart, Tel. 0711 - 48 999 48 0Partnerschaftsgesellschaft mbB

Landschaftsarchitekten bdla
Beratende Ingenieure www.faktorgruen.de

1:1.000

Mahlberg Orschweier, Hochwasserschutz "Im Grün"

Planungszustand Boden (Karte 4 zu Anlage 6.1)

23.07.2021AN

Mahlberg - Orschweier, Planungszustand Boden 



!.
!.
!.

Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de 
Grundlage: Daten aus dem Umweltinformationssystem (UIS) der LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg

Mahlberg Orschweier, HWS "Im Grün"
Maßnahmenübersicht (Karte 5 zu Anlage 6.1)

AN  26.07.20211:3.000

±0 50 10025
Meter

Maßnahme A1:
    Flst. 461

Maßnahmenübersicht
Plangebiet
Reptilienzaun

!. Anbringungsort Nistkästen Feldsperling
Gesamtes Flurstück 461 
Ausgleichsbedarf (Flächenbedarf für HWS)
Ersatzhabitat für Mauereidechsen während der Bauzeit

375 m²

Planbez.

Maßstab Bearbeiter Datum

Projekt

L:\uvs\178-Mahlberg-Orschweier_Hochwasserschutzdamm\GIS\uvs178_Orschweier_Ausgleich_210723.mxd
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